
GASTAUFNAHME- UND VERMITTLUNGSBEDINGUNGEN FÜR TEILNEHMER UND BESUCHER DES 65. 
SKI MEETINGS INTERBANCARIO EUROPEO  

VOM 24. BIS 30. JANUAR 2027 IN DER DOLOMITENREGION KRONPLATZ 

Sehr geehrter Gast, 

als Austragungsort des 65. Ski Meeting Interbancario Europeo vom 24. bis 30. Januar 2027 (nachfolgend 
auch bezeichnet als „Veranstaltung“ oder „Event“) mit einer erwarteten Teilnehmerzahl von ca. 1.000 
Personen (Skifahrer und Langläufer) freuen wir uns über Ihr Interesse an der Buchung einer Unterkunft bei 
einem Gastgeber in Olang und im Antholzertal. 

Im Falle des Zustandekommens eines Gastaufnahmevertrages werden die Gastgeber und die Kronplatz 
Brand ihre Kräfte und Erfahrungen einsetzen, um Ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Dazu tragen auch klare rechtliche Vereinbarungen über Ihre Rechte und Pflichten als Gast und die Rechte 
und Pflichten Ihres Gastgebers bei, die Ihnen in Form der nachfolgenden Gastaufnahmebedingungen 
gerne bekannt gemacht werden. 

Bitte lesen Sie diese Bedingungen daher vor Ihrer Buchung sorgfältig durch. 

1. Stellung von Kronplatz Brand, Eigenschaft der Vermittlungsorganisation 

1.1 Die Kronplatz Brand ist als Veranstalter des 65. Ski Meeting Interbancario Europeo vom 24. bis 30. 
Januar 2027 tätig und vermittelt aus diesem Anlass Unterkünfte von Gastgebern in der Dolomitenregion 
Kronplatz. 

1.2 Soweit die Kronplatz Brand Leistungen vermittelt, die keinen wesentlichen Teil der Gesamtheit der 
Leistungen ausmachen, handelt sie dabei nicht als Veranstalter von Pauschalreisen. 

1.3 Die Kronplatz Brand ist Vermittler von Unterkunftsverträgen.  

1.4 Unbeschadet der Verpflichtungen der Gastgeber aus dem Unterkunftsvertrag haftet die Kronplatz 
Brand nicht für Pflichtverletzungen der Gastgeber. 

2. Vertragsschluss 

2.1 Der Vertrag zwischen dem Gastgeber (Unterkunft) und dem Gast kommt zustande, wenn die 
Buchungsbestätigung des Gastgebers dem Gast zugeht. 

2.2 Die Buchungsbestätigung erfolgt schriftlich per E-Mail. 

3. Preise und Leistungen 

3.1 Die im Angebot angegebenen Preise und Endpreise sind verbindlich. 

3.2 Alle Preise verstehen sich exklusive der örtlichen Kurtaxe. 

4. Zahlung 

4.1 Die Fälligkeit von Anzahlung und Restzahlung richtet sich nach den Angaben in der 
Buchungsbestätigung. 

4.2 Die Anzahlung von 20% ist innerhalb 31.10.2026 direkt an den Unterkunftsbetrieb zu leisten. 

4.3 Die Restzahlung ist spätestens 20 Tage vor Veranstaltungsbeginn zu leisten. Bei nicht fristgerechter 
Zahlung kann die Buchung storniert werden. 

4.4. Die Zahlungen erfolgen zwischen Bank/Gast und Gastgeber (Unterkunft). 



5. Rücktritt / Stornierung durch den Gast 

5.1 Der Gast kann jederzeit vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt muss schriftlich 
erfolgen. 

5.2 Bis einschließlich 31.10.2026 ist eine kostenfreie Stornierung möglich. Ab 01.11.2026 gelten die 
Stornobedingungen des Gastgebers (Beherbergungsbetrieb). 

5.3 Im Falle des Rücktritts oder bei Nichtanreise (No-Show) bleibt der Anspruch des Gastgebers auf 
Bezahlung des vereinbarten Preises bestehen. 

5.4 Der Gastgeber hat sich jedoch ersparte Aufwendungen anrechnen zu lassen. 

6. An- und Abreise 

6.1 Die Anreise des Gastes hat zum vereinbarten Zeitpunkt zu erfolgen. 

6.2 Die Abreise hat am Abreisetag bis spätestens 10.00 Uhr zu erfolgen. 

7. Pflichten des Gastes / Kündigung durch den Gastgeber 

7.1 Der Gast verpflichtet sich, die Unterkunft und das Inventar pfleglich zu behandeln. 

7.2 Der Gastgeber ist berechtigt, den Beherbergungsvertrag fristlos zu kündigen, wenn der Gast den 
Aufenthalt erheblich stört oder sich vertragswidrig verhält. 

8. Haftung 

8.1 Der Gastgeber haftet für die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen. 

8.2 Eine Haftung für höhere Gewalt, Streik, Naturkatastrophen oder behördliche Anordnungen ist 
ausgeschlossen. 

9. Schlussbestimmungen 

9.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

9.2 Es gilt italienisches Recht. 

9.3 Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – der Sitz des Gastgebers. 

 


